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Leitfaden zur Beantragung des Fixkostenzuschusses via Finanz Online 

Für die Beantragung des Fixkostenzuschusses sind folgende Schritte notwendig: 

 Steigen Sie in www.finanzonline.bmf.gv.at ein und klicken Sie auf den Reiter „Weitere 
Services“. Dort sehen Sie die Möglichkeiten für „Sonstige Anträge“. Die Auswahl 
„Gewährung von Zuschüssen zur Deckung von Fixkosten“ ist zu markieren: 

 Als nächster Schritt ist der „Betrachtungszeitraum“ festzulegen: 
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 Anschließend geben Sie Ihre „Allgemeinen Daten“ ein: 

 Nun gehen Sie weiter zum Abschnitt „Umsatzausfall“ und folgen Sie dem Hinweis: 
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 Als Nächstes sind die Fixkosten ihrer Ordination einzutragen: 

Der Zuschuss wird automationsunterstützt mit 50 % auf Basis des eingegebenen Wertes aus 
dem Eingabefeld „Auf Basis des dargestellten Umsatzausfalles sowie der Fixkosten“ 
abzüglich dem Wert aus dem Eingabefeld „Zuwendungen von Gebietskörperschaften“, 
errechnet. Zum Schluss klicken Sie auf den Button „Prüfen und Einbringen“. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Markus Metzl unter 01/514 06 3078 bzw. 
m.metzl@aerztekammer.at zur Verfügung. 


